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A. Bekanntmachungen des

1. Oels, den 23. Dezember 1883.
Auf dem am 22. Dezember 1883 abgehaltenen

Kreistage sind die im Kreisblatt pro 1883 auf Seite
187 abgedrucktenPropositionen, wie folgt, erledigt worden :

1.

0
0

C.
"

Die beiden neu gewählten Kreistagsabgeordneten,
Herren Bürgermeister Kallmann und Ober-
betriebsinspeetor Bollmann aus Oels wurden
in die Versammlung eingeführt.
Die Kreisversammlung erkannte die Gültigkeit der
Wahlen ad 1 an.

. Als Mitglied des Alexander Oelsner’schenStiftungs-
Curatorii wurde an Stelle des Herrn Philipp
zu Oels durch Akklamation einstimmig Herr
Bürgermeister Kallmann aus Oels gewählt.

. Es wurde ferner gewählt Herr Rittergutsbesitzer
von Schack auf Weidenbach:
a. als ftellvertretendes Mitglied der Pferde-

aushebungs-Commission,
b. als Mitglied der Pferdemusterungseommission
und
c. als Mitglied der Commission zur Abschätzung

von Landlieferungen.
.Wiedergewählt wurden die Herren Graf von
Kospoth auf Briese und Rumbaum auf
Laubsly als Kreisausschuß-Mitglieder.

· Die Kreisversammlung begutachtete einstimmig, daß
a. der Jncommunalisirung der gegenwärtig zum

Gutsbezirke Schloß Oels gehörigen Parzellen

Nr. IF von 16 ar_ 54 qm und

Nr. F von 1 irr 79 qm

in den Stadtbezirk Oels; _
b. der Jneommunalisirung der gegenwärtig zum

Stadtbezirk Oels gehörigen Parzelle

Nr. 9%? von 5 ar 30 qm
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aufzubringen, wie die Kreiscommunalabgaben über-
haupt. Die Kreisversammlung knüpfte an die
Bewilligung jedoch die Bedingungen, daß sich
die Stadt Oels verpflichtet:
a. bei einer Ueberfüllung des Kreiskrankenhauses

auch Kranke vom Lande für den für städtische
Kranke normirten Verpflegungssatz in das

. neu zu erbauende Krankenhaus aufzunehmen,
b. auch solche Kranke aufzunehmen, für welche

im städtischen Krankenhause solche Kur-
vorrichtungen vorhanden sind, die im Kreis-
krankenhause fehlen.

8. Die Kreisversammlung beschloß mit allen Stimmen,
die von dem Hausirer Noa aus Breslau für
den Wanderlagerbetrieb in Juliusburg gezahlte
Steuer per dreißig Mark der Stadt Juliusburg
zur beliebigen Verwendung im communalen Jn-
teresse zu überweisen.

. Die von dem Rendanten der Kreiscommunalkasse,
Königlichen Kreissteuer-Einnehmer Herrn Raake
gelegte Kreiscommunalkassen - Rechnung pro
1882/83 wurde auf Grund der durch den Kreis-
ausschuß bewirkten Prüfung in den nachgewiesenen
Beträgen und zwar:
a. in der «Gefammteinnahme mit 1128113,47 M.
b. in der Gesammtausgabe mit 591498,50 M-

und in einem Bestande von 536614,97 M.
festgestellt und der Rechnungsleger bezüglich dieser
Rechnung entlastet.
Der Königliche Landrathsamts-Verweser.

Oels, den ’2. Januar 1884.Nr. 2.

Betrifft die Anmeldung der Militär-
pflichtigen zur Einschreibung in die

Stammrolla _
Unter Hinweis auf die Bestimmungen des Reichs-

Militär-Gesetzes vom 2. Mai 1874 und speciell des
§ 23 der Ersatzordnung vom 28. September 1875
veranlasse ich die Magisträte, Guts- und Gemeinde-
vorsteher des Kreises, die nachstehende Bekanntmafchung

_ in ortsüblicher Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
bewilligen und diesen, in den Kreishaushalts- Bis zum 9. Februar cr. haben die Magistrate,
Etat pro 1884/85 aufzunehmenden Betrag eben o Guts- und Geme,indevo·rsteher, event. durch eine Re-

asuss - -
s-

in den Gutsbezirk Schloß Qels keine Ve-
denken entgegenstehen

7. beschloß dieselbe mit allen Stimmen, der Stadt
· Oels zur Herstellung eines neuen Krankenhauses

eine einmalige Beihülfe von Dreitausend Mark zu  
”im -. -‚ »s- .- .(i I



vision von Haus zu Haus, sich zu überzeugen, daß
alle erforderlichen Meldungen zur Stammrolle erfolgt
sind, und Contraventionen mir dann sofort zur An-
zeige zu bringen. ·

Jn Betreff der Führung der Stammrollen mache
ich auf die Bestimmungen der §§ 44 und 45 der Er-
satzordnung besonders aufmerksam und erwarte, daß
die Anlegung der neuen Stammrollen, sowie die Be-
richtigung und Vervollständigung der früheren Stamm-
rollen bis zum 16. Februar er. ordnungsmäßig erfolgt
sein wird. _

Die Revisionstermine werden später bekannt ge-
macht werden. .

Die Stammrollen für das Jahr 1884 sind
bei dem Buchbindermeister Kielblock hierselbst, Herren-
straße Nr. 2, gegen sofortige Bezahlung zu haben.

Bekanutmachung.
1. Alle männlichen Personen, welche 1864 oder

früher geboren sind, bisher aber ihrer Militär-
pflicht noch nicht genügt, oder eine definitive
Entscheidung hierüber noch nicht erhalten haben,
werden hiermit aufgefordert, sich in der Zeit
vom 15. Januar bis zum 1. Februar f.
bei der zur Führung der Rekrutirungs-Stamm-
rolle beauftragten Ortsbehörde zu melden.

2. Die Anmeldung erfolgt an demjenigen Orte, an
welchem der. Militärpflichtige seinen dauernden
Aufenthalt hat.

Hat er keinen dauernden Aufenthalt, so meldet
er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsitzes
d. h. desjenigen Ortes, an welchem sein, oder
sofern er noch nicht selbstständig ist, seiner Eltern
oder Vormünder ordentlicher Gerichtsstand sich
befindet.

3. Wer innerhalb des Reichsgebiets weder einen
dauernden Aufenthaltsort noch einen Wohnsitz
hat, meldet sich in seinem Geburtsort znr Stamm-
rolle, und wenn der Geburtsort im Auslande
liegt, in demjenigen Orte, in welchem die Eltern
oder Familienhäupter ihren letzten Wohnsitz hatten.

4. Bei der Anmeldung zur Stammrolle ist das
Geburtszeugniß vorzulegen, sobald die Anmeldung
nicht im Geburtsort selbst erfolgt.

5. Sind Militärpflichtige von dem Orte, an welchem
sie sich nach Nr. 2 zur Stammrolle anzumelden
haben, zeitig abwesend (an der Reise begriffene
Handlungsdiener, auf See befindliche Seeleute &c.),
so haben ihre Eltern, Vormünder, Lehr-, Brot-
oder Fabrikherren die Verflichtung, sie zur
Stammrolle anzumelden.

Die Anmeldung zur Stammrolle ist in der
vorstehend vorgeschriebenen Weise seitens der
Militärpflichtigen so lange alljährlich zu wieder-
holen, bis eine endgültige Entscheidung über die
Dienstpflicht durch die Ersatz-Behörden erfolgt ist.

Bei Wiederholung der Anmeldung zur Stamm-
rolle ist der im ersten Militärpflichtjahr erhaltene
Loosungsschein vorzulegen.

Außerdem sind etwa eingetretene Veränderungen
(in Betreff des Wohnsitzes, des Gewerbes, des
Standes 2e.) dabei anzuzeigen.  

7. Von der Wiederholung der Anmeldung zur
Stammrolle sind nur diejenigen Militärpflichtigen
befreit, welche für einen bestimmten Zeitraum
von den Ersatzbehörden ausdrücklich hiervon ent-
bunden, oder über das laufende Jahr hinaus
zurückgestellt worden.

8. Militärpflichtige, welche nach Anmeldung zur
Stammrolle im Laufe eines ihrer Militärpflicht-
jahre ihren dauernden Aufenthalt oder Wohnsitz
nach einem anderen Aushebungs- oder Musterungs-
bezirk verlegen, haben dieses Behufs Berichtigung
der Stammrolle sowohl beim Abgange der Be-
hörde oder Person, welche sie in die Stammrolle
aufgenommen hat, als auch nach der Ankunft
an dem neuen Ort derjenigen, welche daselbst die
Stammrolle führt, spätestens innerhalb dreier
Tage zu melden. —-

9. Die zum einjährigfreiwilligen Dienst Berechtigten
haben sich beim Eintritt in das militärpflichtige
Alter, sofern sie nicht bereits vorher zum aktiven
Dienst eingetreten sind, bei der Ersatz-Commission
ihres Gestellungsortes schriftlich oder mündlich
zu melden und unter Vorlegung ihres Berechtigungs-
scheinsihre Zurückstellung von der Aushebung
zu beantragen. .

10. Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stamm-
rolle oder zur Berichtigung derselben unterläßt,
wird mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder mit
Haft bis zu drei Tagen bestraft. -

  

Nr. 3. Oels, den 3. Januar 1884.
Jn Gemäßheit des § 63 des Gesetzes, betreffend

die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom
25. Juni 1875 (Ges.-S."S. 306 ff.) werden« pro
1884 als Schiedsmänner bezeichnet:
1. Wirthschafts-Direktor Alter zu Spahlitz,
2. Oberamtmann Arndt zu Kaltvorwerk,
3. Bauergutsbesitzer Bache zu Gutwohne,
4. Oberamtmann Cleve zu Loischwitz,
5. Erbscholtiseibesitzer Fey zu Dämmer,
6. Rittergutsbesitzer Fletcher aus Lampersdorf,
7. Rittergutsbesitzer Hoffmann auf Prietzen,
8. Erbscholtiseibesitzer Hubrich zu Wabnitz,
9. Rittergutsbesitzer Jerchel auf Schützendorf,

10. Majoratsbesitzer Freiherr v.Kessel-Zeutsch auf Raake,
11. Oberamtmann Krusch zu Cunzendorf,
12. Oberinspektor Lippold zu Hundsfeld,
13. Gutsbesitzer Pietruskh zu Klein-Peterwitz,
14. Rittergutsbesitzer Rojahn auf Naucke,
15. Amtsrath Rönckendorff zu Süßwinkel,
16. Rittergutsbesitzer Rumbaum auf Laubsky,
17. Wirthfchafts-Direktor von Scheel zu Briefe,
18. Rittergutsbesitzer von Scheliha auf Zessel,
19. Qberamtmann Scholtz zu Korschlitz,
20. Wirthschaftsinspektor Schwarz zu Bogschütz,
21. Erbfcholtiseibesitzer Seupin zu Stampen,
22. Hausbesitzer Stapelfeld zu Oels,
23. der frühere Bauergutsbesitzer Waschke zu Rathe,
24. Fabrikbesitzer Willmann zu Patschkey.

Der Kreis-Ausschuß des Kreises Oels.



Nr. 4. Oels, den 2. Januar 1884.

Die Schutzpocken-Jmpfung pro 1884
betreffend.

Unter Hinweis auf die in der außerordentlichen
Beilage zu N.ro. 9 des Amtsblattes pro 1875 abge-
druckten Bestimmungen:

a. des Jmpfgesetzes vom 8. April 1874,
b. des Jmpfregulativs für den Regierungsbezirk

Breslau zur Ausführung des vorstehenden Ge-
setzes vom 4. Januur 1875

werden die Ortsbehörden und Herren Lehrer des
Kreises veranlaßt resp. ersucht, mit der Aufstellung
der Jmpflisten pro 1884 nach Maßgabe meiner Kreis-
blatt-Verfügung vom 18. März 1875 (Krbl. S. 45)
baldigst vorzugehen.

Der Einreichung der Jmpflisten, zu welchen den
Ortsvorständen die nöthige Zahl Formulare zugehen
wird, sehe ich bestimmt bis zum 20. Februar cr.
entgegen. Aus den Jmpflisten haben sich die Magi-
sträte, Herren Guts- und Gemeindevorsteher ein Ver-
zeichniß der Namen der Jmpflinge zurückzubehalten,
um die Eltern 2c. der Jmpflinge zu den s. Z. Ifestzu-
setzenden Jmpfterminen ordnungsmäßig vorladen zu
können.

Etwa nöthige Formulare zu ärztlichen Zeug-
nissen (ad III und IV der dem Jmpfregulative beige-
druckten Schemas) werden den Ortsbehörden auf Er-
suchen übermittelt werden.

Was die Anfertigung der Jmpflisten anbetrifft,
so verweise ich auf meine Kreisblatt-Verfügung vom
4. Februar 1876 (Krsbl. S. 126).

Bei der alljährlich erfolgenden Aufstellung der
Jmpflisten haben sich wiederum folgende Uebelstände-
bemerkbar gemacht:

1.Ein großer Theil der Herren Guts- und Ge-
meindevorsteher verschafft sich das Material, be-
treffend die im Vorjahre geborenen Kinder, nicht
aus den Standesamts-, sondern aus den Kirchen-
registern und

2. haben es die Herren Guts- und Gemeindevor-
steher meist verabsäumt, sich in Betreff der Kin-
der neu angezogener Familien durch Vorlegung
der Jmpfscheine den Nachweis der erfolgten Jm-

für welche dieser Nachweis nicht geführt werden
konnte, auch nicht in die Jmpfliste eingetragen.

. Die beiden Uebelstände sind wohl auch allein
die Ursache, daß jährlich eine nicht unerhebliche An-
zahl impfpflichtiger Kinder der Jmpfung entzogen bleibt.

Um dies für die Folge zu vermeiden, werden die
Herren Guts- und Gemeindevorsteher ersucht resp.
veranlaßt, sich dass Material für die Eintragungen
der im Vorjahre geborenen Kinder von den Standes-
ämtern zu verschaffen und alle im Vorjahre geborenen,
sowie die inzwischen gestorbenen und verzogenen Kin-
der in die Jmpfliste aufzunehmen, auch bei den bei-
den letzteren in Spalte 27 zu vermerken ,,gestorben«
resp. ,,verzogen«. Bei den Verzogenen ist der Ort
anzugeben, wohin sie verzogen sind.

 

pfung führen zu lassen und haben solche Kinder, .

 

Oels, den 2. Januar 1884.Nr. 5. «
Gewerbesteuer-Veranlagung betreffend.
Nachdem die dreijährige Wahlperiode der Abge-

ordneten und Stellvertreter der Steuerklassen A II
und C der IV. Gewerbesteuer-Abtheilung des hiesigen
Kreises abgelaufen ist, habe ich zur Vornahme einer
Neuwahl von 7 Abgeordneten und ebensoviel Stell-
vertretern Termine im Bureau des hiesigen König-
lichen Landrathsamtes anberaumt, und zwar:

1. Für die Gesellschaft der Stenerklasse A II
(Müller, Bäcker, Fleischer,Brauer und Handeltreibende,
die 18 Mark und mehr Gewerbesteuer zahlen können),
auf .
Dienstag, den 15. Januar cr., Vormittags 10 Uhr.

2. Für die Gesellschaft der Stenerklasse C
(Gast- und Schankwirthe) auf

Dienstag, den 15. Januar cr., Vormittags 11 Uhr.
Die Magisträte zu Hundsfeld und Juliusburg,

sowie die Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises
werden hiermit angewiesen, die in ihren Bezirken be-
findlichen Gewerbetreibenden der vor-stehend genannten
Abtheilungen A lI und C hiervon mit der Aufforde-
rung in Kenntniß zu setzen, sich zu den genannten
Terminen persönlich einzufinden.

Die Einschätzung der Gewerbetreibenden für das
Jahr 1884,--85 wird durch die neugewählte Commission
bald nach der Wahl vorgenommen werden.

Die Einschätzung der Gewerbetreibenden der Han-
delsklasse B und der Steuerklasse H wird unter Zu-
ziehung von Vertrauensmännern, welche hierzu beson-
dere Vorladung erhalten werden, durch das Königliche
Landrathsamt erfolgen.

Nr. 6. Oels, den 24. Dezember 1883.

Unterstützungen der Hebammen betreffend.
Der Kreisausschuß hat beschlossen, den nachbenann-

ten 20 Hebammen aus dem demselben von der Kreis-
.versammlung zur Disposition gestellten Fonds per
600 Mark eine außerordentliche Unterstützung von je
30 Mark zu gewähren und zwar der:
1. Amalie Hundorf zu Oels,
2. Johanna Pramor zu Oels,
3. Rosina Eebulla zu Oels,
4. Ernestine Land zu Bogschütz,
5. Rosina Hoffmann zu Pontwitz,
6. Bertha Bardehle zu Ober-Schönau,
7. Anna Herrmann zu Galbitz, ,
8. Christiane Schmidt zu Stronn,
9. Mathilde Kuroke zu Bernstadt,

10. Dorothea Hengmith zu Neu-Schmollen,
11. Mathilde Lindner zu Hundsfeld,
12. Johanna Wiehl zu Groß-Weigelsdorf,
13. Auguste Schmidt zu Schickerwitz,
14. Johanna Scholz zu Allerheiligen,
15. Caroline Schütze zu Prietzen,
16. Hedwig Wolff zu Lampersdorf,
17. Susanna Manger zu Postelwitz,
18. Veroniea Tischer zu Gutwohne,
19. Auguste Hillmann zu Jäntschdors,
20. Qttilie Wünschig zu Juliusburg.



Die Magisträte und Gemeindevorstände ersuche
resp. veranlasse ich, die genannten Bezirkshebammen
von der Remunerirung mit dem Bemerken in Kenntniß
u setzen, daß sie die Beträge gegen auf die Kreis-
zommunalkasse lautende Quittungen bei vorgenannter
Kasse selbst oder durch Vermittelung der Ortsbehör-
den bald erheben können.

Namens des Kreisausschus es:
Der Königliche Landrathsamts- erweser.

von Kardorsf.

Nr. 7 Oels, den 31. Dezember 1883.
Die Auswanderung betreffend.

Aus den Kreisen der Arbeitgeber sind wiederholt
Klagen über den erheblichen Schaden laut geworden,
welchen dieselben dadurch erlitten haben, daß Personen,
welche bei ihnen im Gesindedienste standen oder ver-
tragsmäßig zu bestimmten Arbeitsleistungen verpflich-
tet waren, ausgewandert sind, bevor sie die ihnen aus
den betreffenden Verhältnissen erwachsenen Verpflich-
tungen erfüllt hatten.

Nach den bezüglichen Mittheilungen ist unter
den Dienstboten und ländlichen Arbeitern die Meinung
verbreitet, die unmittelbar bevorstehende Auswanderung
biete ihnen die Möglichkeit, sich gegen alle nachtheili-
gen Folgen der Contraktbrüchigkeit zu sichern. An-
dererseits bestehen vielfach Zweifel darüber, ob und
inwieweit die Interessen der Arbeitgeber derartigen
Bestrebungen gegenüber durch die bestehende Gesetz-
gebung geschützt seien.

Der Herr Justizminister hat in Folge dessen An-
laß genommen, diese Frage in einem Promemoria
einer Erörterung zu unterziehen und dabei die Mittel
zu bezeichnen, welche die Gesetze an die Hand geben,
um der Vertragsbrüchigkeit des Gesindes und der
ländlichen Arbeiter entgegenzutreten oder dieselben
auszugleichen.

Dieses Promemoria vom 4. Oktober cr. bringe
ich hierunter zur öffentlichen Kenntniß.

Berlin, den 4. Oktober 1883.
Promemoria.

Es ist die Frage gestellt worden:
in welcher Weise sind die Interessen ländlicher
Arbeitsgeber gegen den Vertragsbruch solcher
Arbeitsnehmer, welche im Begriffe stehen, nach
Amerika auszuwandern, durch die bestehende
Gesetzgebung geschützt?

Drei Mittel bieten die Gesetze der Dienstherrschaft
dar, um einer solchen Vertragsbrüchigkeit entgegen-
zutreten oder sie auszugleichen:

1. ein Zwangsoerfahren zur Fortsetzung des Dienstes,
2. den Antrag aus Bestrafung und
3. die Verfolgung des Entschädigungsanspruchs

Das erste dieser Mittel ist nur bei dem eigent-
lichen Gesinde anwendbar; jedes der drei Mittel läßt
aber einen so beschleunigten Betrieb zu, daß es trotz
der beabsichtigten und vielleicht nahe bevorstehenden
Auswanderung Erfolg verspricht.

1. Dienstboten, welche vor Ablauf der Dienstzeit
ohne gesetzmäßige Ursache ihren Dienst verlassen,
find nach § 167 der Gesindeordnung vom 8. No-

 

vember 1810 —- G.-S. S. 101 —- auf Antrag
der Herrschaft von der Polizeibehörde zur Fort-
setzung des Dienstes anzuhalten. Zuständig zu
dieser Zwangshandlung ist auf dem- Lande nach
§ 59 der Kreisordnung —- G.-S. 1881 S. 180
— der Amtsvorsteher. Die Art der Zwangs-
befugnisse zählt der § 68 des Gesetzes über die
Organisation der allgemeinen Landesverwaltung
vom 26. Juli 1880 -—— G.-S. S. 278 —- auf.
Danach kann insbesondere die Einzithng eines
velizeilich festgestellten Geldbetrages mit welchem
die Fortsetzung des Gesindedienstes durch einen
Stellvertreter zu beschaffen ist, angeordnet wer-
den, und wenn die Anordnung der Fortsetzung
des Dienstes in anderer Weise nicht durchsührbar
ist, kann ein unmittelbarer Zwang durch poli-
zeiliche Zurückführung des Dienstboten in seinen
Dienst angewendet werden. Beide Anordnungen
find sofort vollstreckbar und das dem Dienstboten
gegebene Recht der Beschwerde hindert die Voll-
streckung nicht.

. Dienstboten und Tagelöhner, welche gegen be--
stimmten Lohn und gegen Gewährung veiner
Wohnung auf dem Landgut zur Bewirthschaftung
desselben angenommen sind, sowie Arbeiter, die
sich für bestimmte land- oder forstwirthschaftliche
Arbeiten verdungen haben, sind in dem Gesetze
vom 24. April 1857 ——— G.:S.S. 214 —- mit
Geldbuße bis zu fünfzehn Mark oder Gefängniß
bis zu drei Tagen bedroht, wenn sie ihren Dienst
ohne gesetzmäßige Ursache verlassen. Den Schwierig-
keiten, welche der praktischen Anwendung dieser
Strafbestimmnng aus der unmittelbar bevor-
stehenden Auswanderung des Arbeitsnehmers er-«
wachsen, kann dadurch begegnet werden, daß der
Arbeiter, gegen welchen die Dienstherrschaft den
Strafantrag stellt, vorläufig festgenommen und
durch den Amtsanwalt zu fofortiger Aburtheilung
dem Amtsrichter vorgeführt wird. Strafprozeß-
ordnung § 211. Die vorläufige Festnahme recht-
fertigt sich, weil der den Dienst versagende, also
auf frischer That betroffeae Arbeiter wegen der
geplanten Auswanderung fluchtverdächttig ist. Er
kann deshalb nach § 127, Absatz 1, Strafprozeß-
ordnung nicht nur von der Polizei, sondern von
Jedermann, ohne richterlichen Haftbefehl vor-
läufig festgenommen und dem Richter durch Ver-
mittelung des Amtsanwalts zugeführt werden.

. Daß der Dienstherrschaft in Folge des Vertrags-
bruchs der Anspruch auf Schadeuersatz zusteht-,
bedarf keiner Begründung. Es kommt nur dar-
auf an, den Weg zu bezeichnen, auf welchem die
Vollstreckung des erst noch im Prozeßwege fest-
zustellenden Anspruchs trotz der bevorstehenden
Auswanderung des Schuldners rasch gesichert
werden kann. Diesen Weg bietet das Gesetz im
Arrest und dessen Vollstrecknng. Wenn nämlich
die Dienstherrschaft dem Amtsgericht die That-
sache des geschlossenen und noch laufenden Dienst-
vertrages, das vorzeitige Verlassen des Dienstes
oder die Gefahr eines solchen Vertragsbruchs



und die Höhe des Schadens, sowie die Maß-
regeln, durch welche der Arbeitnehmer seine Aus-
wanderung vorbereitet hat, glaubhaft macht, so
ist die Anordnung des Arrestes -— und zwar
des dinglichen, wenn vfiindbare Sachen noch zu
erreichen sind —— des persönlichen, wenn die
Fortschassung derselben bereits stattgefunden hat-
— begründet. C.-P.-O. §§ 796—798. 800. Hat
die Glaubhaftmachung, deren Mittel § 266 C-
P.-O. angiebt, eine Lücke, so kann von der Dienst-
herrschaft Sicherheitsleistung für die dem Gegner
drohenden Nachtheile angeboten werden, und das
Gericht kann nach Leistung der Sicherheit trotz
mangelnden Nachweises den Arrest anordnen.
C.-.-.PO § 801. Die Anordnung kann erfol-
gen und erfolgt regelmäßig, ohne daß der Geg-

- ner zuvor gehört ist, und sie ist in dem Augen-
blick, in welchem sie zngestellt wird, auch voll-
streckbar. Danach würde es für eine energische
Herrschaft beziehungsweise für die Vertretung der-
selben möglich sein, die Anordnung und Voll-
streckung des Arrestes in wenigen Stunden her-
beizuführen.

Nr. 8. Berlin, 14. Dezember 1883.
Bei der heute in Gegenwart eines Notars öffent-

lich bewirkten 6. Verloosung von Schuldverschreibungen
der 4prozentigen Staatsanleihe von 1868A sind die
in der Anlage verzeichneten Nummern gezogen worden.

Dieselben werden den Besitzern mit der Aufforderung
gekündigt, die in den ausgelooften Nummern ver-
schriebenen Kapitalbeträge vom 1. Juli 1884 ab gegen
Quittung und Rückgabe der Schuldverschreibungen und
der nach dem 1. Juli k. J. fällig werdenden Zinsscheine
Reihe V Nr. 2 bis 8 nebst Anweisungen zur Reihe
VZ Bei der Staatsschulden-Tilgungskasse hierselbst zu
er e en.

Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Vormittags bis
1 Uhr Nachmittags mit Ausschluß der Sonn- und
Festtage und der letzten drei Geschäftstage jeden Monats.
Die Einlösung geschieht auch bei den Regierungs-Haupt-
kassen, den Bezirks-Hauptkassen der Provinz Hannover
und der Kreiskasse zu Frankfurt a. M. Zu diesem Zwecke
können die Schuldverschreibungen nebst Zinsscheinen und
Zinsschein-Anweisungen einer dieser Kassen schon vom
1. Juni k. J. ab eingereicht werden, welche sie der
Staatsschulden-Tilgungslasse zur Prüfung vorzulegen
hat und nach erfolgter Feststellung die Auszahlung
vom 1. Juli 1884 ab bewirkt.

Der Betrag der etwa fehlenden Zinsscheine wird
von dem Kapitale zurückbehalten.

Mit dem 1. Juli 1884 hört die Ver-
zinsung der verloosten Schuldverschreibun-
gen auf. — -

Zugleich werden die bereits früher ausgelooften,
auf der Anlage verzeichneten, noch rückständigen Schuld-
verschreibungen wiederholt und mit dem Bemerken auf-
gerufen, daß die Verzinsung derselben mit dem Tage
ihrer Kündigung aufgehört hat.

Die Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in
einen Schriftwechsel mit den Inhabern der Schuld-
verschretbung über die Zahlungsleistung nicht einlassen.

 

Formulare zu den Quittungen werden von den
obengedachten Kassen unentgeltlich verabfolgt.

Hauptverwaltung der Staatsschulden.
Breslau, den 18. Dezember 1883.

Jndem wir obige Bekanntmachung der Haupt-
verwaltung der Staatsschulden hierdurch zur Kenntniß
des Publikums brin en, machen wir wiederholt auf die
Nachtheile und Ver uste aufmerksam, welche den dabei
Betheiligten in dem Falle erwach«7en, wenn die Beträge
der jetzt oder schon früher verloosten resp. Schuld-
verschreibungen nicht rechtzeitig in Empfang genommen
werden, indem die über die zur Erhebung der Valuta
festgesetzten Termine fortbezogenen Zinsen zurückerstattet
werden missen

Ein erzeichniß der jetzt oder schon früher aus-
gelooften Schuldverschreibungen der hier in Rede stehen-
den Anleihe, wie ein solches diesem Stücke des Amts-
blattes beigegeben worden, liegt bei der Regierungs-
Haupt-Kasse und der Instituten-Kasse hierfelbst, bei den
Kreiskassen, sowie auf den Bureaux der Landräthe und
Magisträte des Bezirks und in den Bureaux des hiesigen
Königlichen Polizei-Präsidiums zur Einsicht vor.

Königliche Regierung.
Frhr. v. Juncker.
Oels, den 29. Dezember 1883.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich mit dem
Bemerken hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß
Verzeichnisse der gezogenen resp. gekündigten Schuld-
verschreibungen in meinem Amtslokale, bei der hiesigen
Königl. Kreiskasse, sowie bei den Magisträten des
Kreises zur Einsicht ausliegen.

 

Nr. 9. Breslau, den 12. Dezember 1883.

Nachtrags-Besttmmung
zu der für die diesseitige Provinz unterm

21. Juni 1878 bezw. 27. September 1880 erlassenen
Polizei-Verordnung über Schweinefleischschau.
Auf Grund der §§ 73 und 75 des Gesetzes über

die Organisation der allgemeinen Landes-verwaltung
vom 26. Juli 1880 und der §§ 6, 12 und 15 des
Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März
1850 wird unter Zustimmung des Provinzialraths
die in Abänderung des § 1 der Polizei-Verordnung
vom 21. Juni 1878 —- betreffend die Schweinefleisch-
schau — unterm 27. September 1880 (Amtsblatt der
Königlichen Regierung zu Breslau Seite 279, Liegnitz
Seite 291, Oppeln Seite 274) erlassene Bestimmung
dahin erweitert, daß neben dem dort vorgeschriebenen
Brennstempel auch ein Metallstempel zum Abstempeln
des untersuchten Fleisches benutzt werden darf. Zur
Abstempelung mittelst des Letzteren ist jedoch nur Farbe
aus chemisch reinem Jndigo-Karmin zu verwenden.

Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rath.
gez.: von Scydewitz.

Nr. 10. Oels?, den 2. Januar 1884.
Nach § 14 des Gesetzes vom 6. Februar 1875

hat der Standesbeamte nach Ablauf des Kalender-
jahres jedes Haupt-· und Nebenregister unter Ver-
merkung der Zahl der darin enthaltenen Eintragungen



abzuschließen und das Nebenregister der Aufsichts-
behörde einzureichen.

Die Herren Standesbeamten des platten Landes
ersuche ich, die Nebenregister pro 1883, nachdem darin
der Abschluß vom 31. Dezember v. J· vermerkt wor-
den ist, bis zum 20. d. M. an den Kreisausschuß ein-

  

zureichen.
Namens des Kreisausschusses.

Der Königliche Landrath.

Nr. 11. Breslau, den 28. Dezember 1883.
Bekanntmachung.

Auf Grund der Bestimmungen des § 2 des Ge-
setzes vom 26. Februar 1870, betreffend die Schon-
zeiten des Wildes, setzen wir hiermit für den Re-
gierungsbezirk Breslau den Anfang der Schonzeit
ür asen ans

f H den 17. Januar t. J.
fest. .

Der Bezirks-Rath

Nr. 12. Oels, den 3. Januar 1884.
Unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt-Ver-

sügung vom 5. Juli 1876 ——Krsbl. S. 136 — und
das auf Seite 137 ebendaselbst abgedruckte Schema,
betreffend die Zahl der trichinös und finnig befundenen
Schweine 2c. ersuche resp. veranlasse ich die Herren
Amtsvorsteher und die städtischen Polizeiverwaltungen
des Kreises, mir die betreffenden Nachweisungen pro
1883 bis spätestens den 20. d. M. einzureichen, event.
Negativanzeigen, letztere jedoch unter Angabe der Zahl
der in dem betreffenden Amts- resp. Polizeibezirke
angestellten Fleischbeschauer und der Zahl der im
Jahre 1883 untersuchten Schweine, zu erstatten.

Gleichzeitig ist mir anzuzeigen, bei wie vielen der
sinnig befundenen Schweine die am Schlusse des Gut-
achtens der wissenschaftlichen Deputation in Berlin
vom 2· Februar 1876 — von mir unterm 24. März
1876 im Kreisblatt auf Seite 71/72 veröffentlicht —-
näher bezeichneten Benutzungsweisen zur Anwendung
gekommen sind.

Nr. 13. Oels, den 31. Dezember 1883.
Am 13. d. M. ist in Leisewitz, Kreis Ohlau, ein

vagabondirender, taubstummer Knabe im Alter von
etwa 11 bis 12 Jahren aufgegriffen worden, über
dessen Personalien, da er des Schreibens unkundig
ist, bisher nichts ermittelt werden konnte.
Jndem ich hierunter das Signalement des betreff.

Knaben zum Abdruck bringe, ersuche resp. veranlasse
ich die Ortsbehörden und Gendarmen des Kreises, nach
den Heimaths- nnd sonstigen persönlichen Verhältnissen
des Knaben geeignete Nachforschungen anzustellen und
ein etwaiges Ergebniß der Ermittelungen mir baldigst
anzuzeigen.

Signalement. Statur: mittel. Haare: schwraz.
Augen: grau. Augenbrauen:schwarz. Nase:gewöhn-
lich«· Mund: etwas breit. Kinn: gewöhnlich. Ge-
sicht: voll, rund. Gesichtsfarbe: gesund. Zähne:voll-
J-tändig. Besondere Kennzeichen: im Gesicht Sommer-
sspros en. Gesundheitszuftand: gut. 

 

Bekleidung. Kopfbedeckung: 1 grünkarrirte Stoff-
mütze. Halstuch: bunt. 1 graues Stoffjaquet. Ho-
sen von grauem Stoff. Strümpfe: grau mit roth-
gestreiften Beinen. Schuhe: niedrige Lederfchuhe.
Hemd: weiß. 1 roth- und blau gestreiste Parchent-
Unterjacke.

Nr. 14. Neuchatel(Schweiz), den 14. November 1883.
Mordversuch.

Die Herren Beamten der gerichtlichen Polizei
werden ersucht, den Henri Petitpierre, Sohn von Karl
Friedrich Petitpierre, ungefähr 34 Jahr alt, aus Cou-
vet gebürtig, Ackerer, welcher beschuldigt ist, am Mor-
gen des 10. d. Mts. gegen seinen zu Gicle riere
Travers wohnhaften Vater einen Mordversuch ver-
kibsts zu haben, ermitteln und event. festnehmen zu
a en.

Signalement. Statur: mittelgroß. Körperbau:
kräftig. Haare: schwarz. Augenbrauen:schwarz. Au-
gen: braun. Stirn: niedrig. Nase: spitz. Mund:
mittel. Zähne: gut. Kinn: rund. Gesicht: voll.
Gesichtsfarbe: gelblich. Bart: schwarzer Schnurbart.
Gang: leicht. Sprache: Französisch

Die Kleidung besteht aus zwei blauen Blousen,
die über einander gezogen find, Beinkleider von Halb-
wolle oder Grifet, einem weichen, schwarzen Filzhute
und Stiefeln.

Ein Haftbefehl ist erlassen.
Das Polizei-Departement

(L. S.)
Oels, den 30. Dezember 1883.

Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung er-
suche resp. veranlasse ich die Ortsbehörden und Kgl.
Gendarmeu des Kreises, auf den p. Petitpierre zu
vigiliren und denselben im Betretungssalle festzuneh-
men, mir auch, sofern letzteres geschehen sollte, sofort
Kenntniß zu geben.

Nr. 15. Breslau, den 18. Dezember 1883.
Auf das Gesuch vom 15. d. M. ertheile ich dem

Vorstande hiermit die Genehmigung, im Laufe des
Jahres 1884 (Achtzehnhundertundvierundachtzig) zum
Besten der Kranken- und Waisenanstalt ,,Bethesda«
zu Peterswaldau eine einmalige Sammlung milder
Beiträge in Form einer Hauskollekte beiden bemittel-
teren evangelischen Haushaltungen der Kreise des Re-
gierungsbezirks Breslau zu veranstalten.

Die von dem Vorstande mit der Sammlung zu
beauftragenden Personen haben sich durch Vorzeigung
dieser Verfügung oder einer beglaubigten Abschrift
derselben zu legitimiren.

Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rath.
gez.: von Seydewitz. »

An den Vorstand der Kranken- und Waisen-An-
stalt ,,Bethesda« z. H. des Herrn Grafen Günther
zu Stolberg-Wernigerode Hochgeboren Peterswaldau.

Oels, den 31. Dezember 1883.
Vorstehende Genehmigung bringe ich hiermit zur

öffentlichen Kenntniß.



Nr. 16. Qels, den 31. Dezember 1883.
Gegenwartig vacante, mit Militair-
Anwartern zu besetzende Stellen.
ZEBkeslmh POftamt 2, Postpacketträger,

880 .
2. Kattowitz O.»Schl., Postamt 3, Landbries-

träger, 558 M. jährlich. »
3. Königshüttc, Magistrat, Ober-Kranken-

wiirter und Verwalter, 900 M. Gehalt nebstfreier
Dienstwohnung, Beleuchtung und Beheizung.

Jm Bezirk des hiesigen Königl. Ober-Landes-
gerichts ist ein großer Mangel an versorgungsberech-
tigten Anwärtern für den Gerichtsdiener- und Ge-
fangenenaufseherdienst vorhanden. Den diesfälligen Be-
werberu wird zunächst nur Gelegenheit gegeben werden,
in Hilfsunterbeamtenstellen gegen 62 M. 50 Ps. monat-
liche Diäten Beschäftigung zu finden, theils, weil über-
haupt jeder definitiven Anstellung eine 6monatliche
befriedigende Probedienstzeit vorangehen muß, theils,
weil noch 65 Anwärter vorhanden sind, welche als
Wartegeldempfänger Hilfsstellen verwalten und be-
ziehungsweise als Militairanwärter schon im Probedienste
sich befinden, und daher vor den erst jetzt eintretenden
Amvärtern berücksichtigt werden müssen. Wenngleich
hiernach und mit Rücksicht darauf, daß jährlich etwa
20 etatmäßige Unterbeamtenstellen zur Erledigung
und Wiederbesetzung gelangen, die Aussicht auf eine
baldige definitive Anstellung (zunächst mit 800 M.
jährlichem Gehalt und dem gesetzlichen Wohnungs-
geldzuschuß) für die jetzt sich meldenden Anwärter
keine eben nahe ist, so liegt doch andererseits keine Ver-
anlassung zur Besorgniß vor, daß denselben die diä-
tarische Beschäftigung werde entzogen werden, sofern
sie sich für den Unterbeamtendienst als befähigt erweisen.

»Es werden hierauf alle diejenigen Militair-
anwärter, welche als Hilfs- Gerichtsdiener oder
Hilfs-Gefangenen-Aufseher gegen Diäten beschäftigt
zu werden wünschen, mit dem Bemerken auf-
merksam gemacht, daß die Bewerbungen den Vorstands-
beamten des Königlichen Ober - Landesgerichts
unter Beifügung des Geburtsscheins, einer kurzen selbst-
verfaßten und selbstgeschriebenen Darstellung desLebens-
lauss, sowie des Ausweises über die erlangte Schul-
bildung, die Militairverhältnisse und die für den Dienst
der Gerichtsdiener und der Gefangenenaufseher er-
forderliche körperliche Rüstigkeit einzureichen sind und
daß für die Beschäftigung bei den meisten Gerichten
in Oberschlesien, insbesondere in den rechts der Oder
gelegenen Orten, die Kenntniß der polnischen Sprache
ein wesentliches Erforderniß ist.

Bemerkt wird, daß Gesuche, welche ausschließlich
auf den Gerichtsdienerdienst gerichtet sind uud einen
Widerspruch gegen die Beschäftigung im Gefängniß-
dienst enthalten, nicht berücksichtigt werden können.

Der Königliche Landrathsamts-Verweser.

von Kardorff.  

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 2. Januar 1884.

Bekanntmachung.
Die Dienststunden der unterzeichneten Kasse sind

von 8—1 Uhr Vormittags und von 3—6 Uhr Nach-
mittags. Der Geldverkehr ist hauptsächlich auf die
Vormittagsstunden beschränkt. (cfr. Kreisbl. Nr. 9
pro 1880.)

Königl. Kreis- und Kreis-Communal-Kasse.
Ranke.

Oels, den 19. Dezember 1883.
Bekanntmachung.

Jn der Nacht zum 2. Dezember 1883 sind dem
Gastwirth Stein in Groß-Schönwald mittels Ein-
bruchs eine Cylinderuhr —- Nro. 1633 — unb ver-
schiedene Kleidungsstücke gestohlen worden, unter An-
derm ein graumelirter Düffelüberzieher, ein brauner
Herrenrock, ein graues Tuchjaquet, ein braungestreiftes
Frauenkleid aus Flanell und ein altes türkisches Tuch.

Es wird um Nachricht über den Verbleib dieser
Gegenstände gebeten. —- JM—-

83.
Der Erste Staatsanwalt.

Oels, den·20. Dezember 1883.
Steckbrtef. ·

Gegen den Schuhmachergesellen Eugen Johann
Lischka aus Bauerwitz, jetzt unbekannten Aufenthalts,
27 Jahre alt, katholisch, von mittlerer Größe, der
deutschen und polnischen Sprache mächtig, ist die Un-
tersuchungshaft wegen Diebstahls angeordnet. Der
Lischka ist festzunehmen und an das nächste Amts-
gericht abzuliefern. Von der erfolgten Festnahme ist
mir umgehend Nachricht zu geben. Aktz. J. 2076/83.

Der Erste Staatsanwalt.

Oels, den 23. Dezember 1883.
Der unterm 13. April d. J. hinter dem Schäfer-

knecht Gottlieb Rambe alias Leschner aus Strehlitz,
Kreis Namslau, wegen Diebstahls erlassene Steckbrief
wird hierdurch erneuert.

Der Erste Staatsanwalt.

O els, den« 22. Dezember 1883.

Steckbrtef.
Gegen den unten beschriebenen Stellmacher Carl

Bischof aus Ulbersdorf, Kreis Oels, welcher sich ver-
borgen hält, ist die Untersuchungshaft wegen versuch-
ter Nothzucht verhängt. .

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in
das Gerichts-Gefängniß zu Oels abzuliefern.

Der Untersuchungsrichter bei dem Königlichen
Landgerichte.

Beschreibung Alter: 27 Jahre. Statur: unter-
setzt. Größe: 1,54 m Haare: dunkelblond Stirn:
niedrig. Augenbrauen: dunkel. Nase: lang. Zähne:
vollständig. Gesicht: oval. Sprache: deutsch. Bart:
dunkelblonder Schnurrbart. Augen: blau. Mund:
gewöhnlich. Kinn: rund. Gesichtsfarbe: gesund.

Nebst einer Beilage.





Beilage zu Nr. lot-des Oelser Kreislilattes.
 

Zum Jahresschluß.
Friedlich wie es begonnen, ist das Jahr zu Ende

gegangen, welches das erste Vierteljahrhundert der
Regierung unseres Königs, des Kaisers zum Abschluß
brachte. Ungebeugt von der Last des Alters, uner-
schüttert von den Tagen ernster Trauer und festlicher
Erreguug, die ihm auch das abklingende Jahr be-
schieden, trägt der glücklichste Monarch des Jahr-
hunderts die Bürde des hohen Amtes weiter, welches,
ihm zur Ehre und dem Vaterlande zum Heil, von der
Vorsehung auf seine Schultern gelegt worden. Dank-
bar darf der Deutsche rühmen, daß es an den
Segnungen, welche die Regierung Kaiser Wilhelms
stetig begleiteten, auch während des Jahres 1883 nicht
gefehlt hat. Der rückschauenden Betrachtung bietet
sich eine ganze Reihe unzweifelhafter Erfolge dar.
Die große sozialreformatorische Aufgabe, welche das
neue Reich übernommen, ist um einen wichtigen Schritt
weiter gefördert, auf dem Gebiete der Gewerbegesetz-
gebung die bessernde Hand an die Mißstände gelegt
worden, welche der Uebergang aus der Enge der
alten in die freieren Bahnen der neuen Verhältnisse
unvermeidlich mit sich gebracht hatte. Von der Politik,
der es gelungen ist, dem gesammten Vaterlande die
Bedingungen einer ersprießlichen Wirthschaftsent-
wickelung zu erneuern, dem preußischen Staate das
Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben
wiederzugeben, die auf den ärmeren Bevölkerungs-
klassen drückenden Lasten zu vermindern, die Ver-
waltungsgesetzgebung in die richtigen Bahnen zu
lenken und in Sachen der Wiederherstellung des
kirchlichen Friedens einen wichtigen neuen Fortschritt
zu verzeichnen, von einer solchen Politik darf gehofft
werden, daß sie auch der noch übrig gebliebenen
Schwierigkeiten Herr zu werden wissen würde. Die
Hemmungeu, welche mangelndes Verständniß der
wichtigsten Zeitaufgaben und eigensüchtiger Parteigeist
der Arbeit für die Besserung der Lage der arbeitenden
Klassen und für eine den Forderungen der Gerechtig-
keit und des Staatsbedürfnisses entsprechende Um-
gestaltung des Steuerwesens in den Weg gelegt
haben, sind noch nicht überwunden. Diese Hemmnisse
werden und müssen sich aber in demselben Maße
mindern, in welchem die bisher erzielten Resultate der
Reformpolitik des Kaisers die Richtigkeit des ein-
geschlagenen Weges und die Unentbehrlichkeit einer
von den Schwankungen des Parteigeistes unabhängigen
Macht der Krone zum allgemeinen Bewußtsein bringen.
Der heilsame Wandel des öffentlichen Geistes, der sich
während der letzten Jahre angebahnt und vielfach zu
einer richtigeren Auffassung des deutschen Staates,
seiner Bedürfnisse und seiner Existenzbedingungen
geführt hat, ist auch während des Jahres 1883 nicht
unbezeugt geblieben. Wir dürfen darum vertrauen,
daß die wahren und gesunden Kräfte der Nation stetig
und in erhöhtem .Maße der Staatsregierung zur
Seite stehen und ihr die Erfüllung ihrer Aufgaben
erleichtern werden.

vDie äußeren Bedingungen einer günstigen Weiter-
entwickelung des deutschen Staats- und Wirthschafts- 

 

lebens haben während des hinter uns liegenden Zeit-
abschnittes sichtlich an Festigkeit gewonnen. Das
Einvernehmen der führenden Mächte des Welttheils
ist nicht nur nicht erschüttert, sondern um neue Bürg-
schaften bereichert worden, das Vertrauen des Aus-
landes zu der Friedlichkeit der deutschen Politik und
zu der Friedenstendenz der von ihr geschlossenen Ver-
bindungen hat sich allenthalben gekräftigt, die große
Zahl der während des diesjährigen Sommers und
Herbstes stattgehabten Begegnungen gekrönter Häupter
wesentlich dazu beigetragen, den Ausblick in die poli-
tische Zukunft des Welttheils zu erhellen. Mit be-
sonderem Dank werden wir uns dabei des hohen Ver-
dienstes zu erinnern haben, welches der glücklich heim-
gekehrte Erbe der deutschen Krone um die Befestigung
der allgemeinen Friedenszuversicht und des Einver-
nehmens zwischen den Völkern des mittleren und des
südlichen Europas erworben hat. Wenn die Empfin-
dung, daß die gemeinsamen Jnteressen der Culturvölker
größer und gewichtiger sind als die Momente der
Trennung und Rivalität, beim Jahresschlusse in dem
größten Theile Europas vorwaltet, so darf unser
Kronprinz sich rühmen, Wesentliches dazu beizutragen
und durch sein Erscheinen den Glauben an die
Friedensmission des deutschen Volkes bis über die
Pyrenäen und Alpen hinaus mächtig gefördert zu
haben. Jn den Ländern, welche den Sohn des
deutschen Kaisers mit Kundgebungen warmer und herz-
licher Sympathie begrüßten, hat es der Lösung
bestimmter Aufgaben der Politik nicht gegolten. Eben
darum wirdses uns mit hoher Befriedigung erfüllen,
daß der Träger der deutschen Zukunft allenthalben,
wo er erschienen, eine Aufnahme gefunden hat, die
Bürgschaft dafür leistet, daß auch fern von der
deutschen Grenze die Sammlung der Kräfte des
deutschen Volkes von den Freunden des Friedens und
der bestehenden Ordnung anerkannt und ihrer wahren
Bedeutung nach gewürdigt wird.

So vollzieht der Uebergang aus dem alten in
das neue Jahr sich unter den Zeichen vorschreitender
innerer Entwickelung und sichtbarer Befestigung der
Bedingungen des äußeren Friedens. Möchte unserem
Volke beschieden fein, durch richtige Benutzung der
Gunst der Verhältnisse den Beweis zu führen, daß es
dieselbe zu verdienen weiß. «

 

» Der l. Januar 1884.
,Nicht auf den Antritt des neuen Jahres, der

unmittelbar bevorsteht, soll heute die Aufmerksamkeit
gelenkt werden, Der 1. Januar 1884 ist ein
Gedenktag der deutschen Geschichte, mit dem wir uns
heute beschäftigen wollen. Am 1. Januar 1834 trat
der Zollverein zwischen Preußen, Bayern, Württemberg,
Kurhessen, Hessen-Darmstadt, dem Königreich Sachsen
und den Thüringischen Staaten ins Beben. Dieser
Zollvertrag war nicht der erste, der seit der Errichtung
des Deutschen Bundes zwischen Bundesstaaten geschlossen
wurde, aber er bewirkte die größte Zolleinigung, die
bis dahin zu Stande gekommen war und, was noch
mehr ist, diese Zolleinigung, obwohl zunächst nur auf



8 Jahre geschlossen, war bestimmt, sich nicht wieder
aufzulösen, sondern sich immerfort zu vergrößern, bis
sie alle Bundesstaaten außer Oesterreich uinfaßte und
bis der periodisch kündbare Vertrag, auf dem sie
ruhte, sich in eine Bestimmung der deutschen Reichs-
verfassung verwandelte, welche im Artikel 33 der-
selben lautet:

Deutschland bildet ein Zoll- und Handelsgebiet,
umgeben von gemeinschaftlicher Zollgrenze.
Jn Berücksichtigung des zu Gebote stehenden

Raumes muß einem eingehenden Rückblick auf die
Geschichte des Zollvereins hier entsagt werden, sowohl
auf die Vorgeschichte, als auf die nicht ohne mehrfache
Krisen verlaufende Entwickelung des mit großen
Anstrengungen ins Leben gerufenen Werks. Nur
einige besonders eindringliche Thatsachen dieser merk-
würdigen und vielfach belehrenden Entwickelung mögen
angesichts des füiifzigjährigen immer segensreicheren
Wirkens der glücklicherweise im politischen Leben des
deutschen Volkes nunmehr verbürgten Institution
hervorgehoben werden.

Dem Zollverein, der 1834 ins Leben gerufen
war, traten in den folgenden Jahren Baden, Nassau
und die Stadt Frankfurt bec. Die Dauer war bis
zum 1. Januar 1842 festgesetzt. Aber so ivohlthätig
hatten sich die Verträge für die Regierungen, wie die
Bevölkerungen der zum Verein gehörenden Bundes-
staateu bewährt, daß bereits im Mai 1841 ein
Vertrag zu Stande kam, welcher die bisherigen Zoll-
verträge bis zum 31. Dezember 1853 verlängerte.
Mehrere der kleinen Bundesstaaten,sowie auch Luxemburg
schlossen sich dem Vereine ebenfalls an. Aber das
außerpreußische Küstenland: Mecklenburg, Holstein, die
Hansestädte, Hannover, Oldenburg blieben ihm noch
fern. Ein Theil dieser Staaten bildete einen
besonderen Steuerverein. Jm Jahre 1851 war die
preußische Staatsregierung genöthigt, den Zollverein
zu kündigen, weil dies der einzige Weg war, um eine
freie Basis für die Erweiterung des Vereins zu
erlangen, der nunmehr auch den erwähnten Steuer-
verein umfassen sollte. Der Schritt der preußischen
Regierung gelang und nach dem 1. Januar 1854,
wo der wiederum erweiterte Zollverein ins Leben
trat, fehlten dem Verein nur noch die beiden Mecklen-
burg, die drei Hansestädte und die Elbherzogthümer
von denjenigen Staaten, welche heute das Reich
bilden. Die Gründung des Norddeutschen Bundes
ließ den äußern Bestand des Zollvereins zunächst
unberührt, aber sie gab ihm das Zollparlament, bis
das deutsche Reich den Zollverein in sich aufnahm
und das Zollparlament mit dem Reichsparlament
verschmolz. ·

Schon diese kurze Angabe der äußerlich am
meisten hervortretenden Daten zeigt, wie der Zollverein
aus einer im Anfang noch beengten und außerhalb
seiner Grenzen bestrittenen, durch seine Verträge aber
nur periodisch zusammengefügten und bei dem, jedem
Mitgliede zustehenden, Kündigungsrecht nur schwach
befestigten Jnstitution in weniger als 40 Jahren
zu einem allgemein als unentbehrlich anerkannten
Gut und zu einem unauflöslichen Band geworden ist.

Wie in allen großen Entwickelungen die Anfänge
das schwerste sind, so ist es auch beim Zollverein  

gewesen. Der Grund dieser Schwierigkeiten, die man
sich heute nur mit Mühe überhaupt zu vergegen-
wärtigen vermag, lag zuerst darin, daß im alten
Reich die Mitglieder fast noch gar nicht zu einheitlichen
Grenzzöllen ihrer Besitziingen gelangt waren. Diese
Erscheinung erklärt sich ihrerseits daraus, daß der
Besitz der Dynastien fast nirgend einen territorialen
Zusammenhang bildete. So waren Zölle und Aceise
überall lokal oder provinziell gestaltet. Preußen
war der erste Staat, der nach 1815 alle seine Zölle
an die Grenzen legte. Da aber der östliche und
westliche Besitz des preußischen Staates ohne
territorialen Zusammenhang war, so mußte die
Staatsleitung alle Anstrengungen darauf richten,
wenigstens eine Verbindung der eigenen Zollgrenzen
durch gemeinsame Zölle mit einigen Grenzstaaten
herzustellen. Diesen Anstrengungen Preußens gegen-
über trat zunächst in anderen Bundesstaaten Wider-
stand hervor, welche theils gemeinsam, theils auf
eigene Hand von Preußen unabhängige Grenzzollsysteme
herzustellen suchten. Andere Staaten, wie im
Wesentlichen das Königreich Sachsen, versuchten es
mit dem Verzicht auf jede Besteuerung der Einfuhr
aus dem deutschen wie dem außerdeutschen Ausland.
Die ersteren Bestrebungen konnten nicht zum Ziele
führen, wo in den meisten Fällen die Bedingungen
eigener Produktion viel zu einseitige waren. Aber
auch das System des Freihandels konnte für binnen-
ländische Territorien, umgeben von zollerhebenden und
auch den Waarendurchgang besteuernden Territorien
nur ungenügende Früchte tragen. Gleichwohl hätte
sich der Uebergang zu einem gemeinsamen deutschen
Zollsystem vielleicht noch mehr verzögert, als es
geschehen ist, wenn auch nur die Mehrzahl der
Staaten zusammenhängende Territorien besessen hätte.
Da dies nicht der Fall war, da fast jeder Bundes-
staat mehr oder minder große Enklaven, getrennt von
seinem Hauptkörper besaß, so machte dieser Umstand
den Widerstand gegen eine größere Zolleinheit, die
naturgemäß ihren Abschluß nur an den Grenzen des
deutschen Wirthschaftsgebiets finden konnte, auf die
Dauer überall unhaltbar, so lebhaft derselbe auch an
vielen Stellen sich regte.

Viel früher, als die deutsche Nation, waren
andere Nationen dazu gelangt, ihre Zölle an die
Grenzen zu verlegen, dem innern Verkehr freie
Bewegung zu schaffen und die Grenzzölle so einzu-
richten, daß der einheimischen Produktion ein Vor-
sprung vor fremder Einfuhr gesichert wurde. So
hatten dieselben Nationen eine hohe industrielle Blüthe
erlangt und einen auf gesicherter innerer Basis bei
rasch anwachsenden Kapitalien operirenden Handel mit
auswärtigen Gebieten erzeugt, als Deutschland die
ersten schwachen Grundsteine zu einem ähnlichen
Gebäude mühsam zu legen begann.

Berücksichtigt man diesen ·Umstand, so darf
es uns wohl mit freudiger »Genugthuung
erfüllen, wie die deutsche Industrie bei diesem« Vor-
sprung anderer Nationen sich in dem Zeitraum
von 50 Jahren zu einem Umfang- FMCV MERMIS-
faltigkeit und einer Vorzüglichkeit der Leistungen empor-
geschwungen hat, deren Vorstellung vor 50 Jahren
als märchenhaft erschienen wäre. Aber nur mit einer



solchen Entwickelung wirthschastlicher Kraft vermag
. eine Nation unter den Kulturvölkern in erster Reihe
zu stehen, auch in politischer und geistiger Beziehung

Der Gang, welchen die deutsche Zollpolitik seit
vier Jahren eingeschlagen, hat auf Seiten ihrer
Gegner die Behauptung hervorgerufen, der Zollverein
sei bei seiner Gründung auf eine Politik des Frei-
handels angelegt worden. Wie sehr schlägt doch eine
solche Meinung den Thatsachen ins Gesicht! Der
preußische Zolltarif vom Jahre 1818, den Preußen
seinen ersten Verhandlungen über Zolleinigungen zu
Grunde legte, und der auch die Basis des ersten
Zollvereinstarifs wurde, ist allerdings von einem be-
rühmten englischen Schriftsteller um seiner niedrigen,
namentlich im Verhältniß zum englischen Tarif nie-
drigen, Sätze willen gerühmt worden. Jn vielen
deutschen Staaten der damaligen Zeit aber wurde
dieser Tarif dafür angesehen, daß er allem Handel
mit dem Auslande ein Ende machen müsse. Jn
diesem Sinne richtete der Handelsstand von Leipzig um
Nichtbeitritt zum preußischen Zollverein eine Petition
an die sächsische Staatsregierung, weil der preußische
Tarif als Maximum der Zollabgabe 10 Prozent vom
Werth zulassen wollte. Aber 10 Jahre nach dem Be-
stehen des Zollvereins hatte die Stadt Leipzig durch
die Freiheit des inneren deutschen Marktes, als
Stapelort der rasch emporwachsenden Jndustrie eine
Blüthe erlangt wie in keiner ihrer früheren Perioden.
Das erste Zeugniß dieser Entwickelung, von dem ganz
Deutschland überrascht war, legte die erste Zollvereins-
Jndustrieausstellung im Sommer 1844 zu Berlin ab,
für welche der König die Räume des Zeughauses dar-
geboten hatte.

So ist der Zollverein ein mächtiger Hebel des
Wohlstandes, der Unabhängigkeit und Kultur des
deutschen Volkes geworden. Geschaffen wurde er
durch die Einsicht der Regierungen unter mannig-
facheni Widerstand lokaler und territorialer Interessen
und Vorurtheile. Getragen von der öffentlichen
Meinung wurde dieses Werk des Segenserst dann,
als die Segnungen in alle Augen zu leuchten begannen,
als keine Landesvertretung mehr die Einnahmen aus
der Zollvereinskasse, kein Theil des Gewerbsstandes
mehr das ganze Gebiet des deutschen Marktes ent-
behren wollte.

Nicht die Antriebe der einzelnen Interessen, von
denen die öffentliche Meinung bald in Widerstreit
gesetzt, bald auch auf kurze Zeit nach einer gleichen
Richtung in oberflächlicher Einmüthigkeit bewegt wird,
führen die nachhaltigen Fortschritte im Leben der
Nation herbei. Dies vermag nur das von momentanen
heftigen Jmpulsen unabhängige, auf das Ganze ge-
richtete und zugleich durch das Bewußtsein nachhaltiger
Verantwortlichkeit geschärfte Pflichtgefühl

Unser Kaiser empfing am Sonntag (23. Dezember)
den Besuch des von seiner Reise nach Spanien und Jtalien
zurückgekehrten Kronprinzen. Später hatte der Vize-
Präsident des Staatsministeriums v. Puttkamer Vortrag.

Das Weihnachtssest haben beide Majestäten und
die Königliche Familie nach hergebrachter Weise in Zu-
rückgezogenheit und im engsten Familieukreise zugebracht.
Nachdem, wie alljährlich, am heiligen Weihnachtsabend  

in der Nachmittagsstunde der beiderseitige engere Hof-
staat bei den Kaiserlichen Majestäten dinirt und die
Bescheerung entgegengenommen hatte, erschienen Abends
die Mitglieder der Königlichen Familie im Königlicheu
Palais, um gemeinsam mit den Majestäten den Weih-
nachtsabend zu verleben. Am ersten Weihnachts-
feiertage wohnte der Kaiser mit den Königlichen Prinzen
und Prinzessinnen dem Gottesdienst im Dome bei.
Mittags emfing der Kaiser den Generalfeldmarschall
Grafen Moltke, welcher seinen Dank für das ihm über-
sandte Weihnachtsgeschenk abstattete. Nachmittags
fand, wie stets am ersten Feiertage, im Kronprinz-
lichen Palais die Familientafel statt. Am zweiten·
Weihnachtsfeiertage erledigte der Kaiser zunächst Re-
gierungsangelegenheiten. Mittags machten beide Ma-
jestäten Spazierfahrten und nahmen dann mit der
kronprinzlichen Familie im Königlichen Palais das
Mittagmahl ein.

Am Donnerstag (27.) nahm der Kaiser den Vor-
trag des Kriegsministers entgegen.

Unsere Kaiserin wohnte an beiden Feiertagen dem
Gottesdienst in der Kapelle des Augusta-Hospitals bei.

Am Montag hatte die Kaiserin die vollendete
Dankeskirche auf dem Weddingplatz besichtigt. Am
ersten Feiertage erschienen in Begleitung der Oberin
und ihrer Gouvernanten die Zöglinge der Kaiserin-
Augusta-Stiftung bei Ihrer Majestät zur Weihnachts-
bescheerung.

Unser Kronprinz kehrte am Sonntag (23.) von
seiner Reise zurück und stattete Mittags seinen
erlauchten Eltern einen längeren Besuch ab.

Bei den Kronprinzlichen Herrschaften fand am
Montag Nachmittag die Weihnachtsbescheerung statt,
worauf dieselben sich zur Theilnahme an der Bescheerung
bei den Majestäten in das Königliche Palais begaben.

Am zweiten Feiertage fuhren der Kronprinz und
die Kronprinzessin mit ihren Prinzessinnen-Töchtern
Etsch lBornstedt zur Weihnachtsbescheerung der dortigen

uts eute.
 

Berlin W., 11. Dezember 1883.

· Bekanntmachung.
Postkarten mit Antwort nach Britisch-Jndien und

Bulgarien.
Denjenigen Ländern des Weltpostvereins, nach

welchen Postkarten mit Antwort abgesandt werden
können, treten zum 1. Januar f1884 auch Britisch-
Jndien und Bulgarien hinzu. Das Porto für der-
artige Postkarten beträgt 20 Pfennig.

Postkarten mit Antwort nach Canada.
Denjenigen Ländern des Weltpostvereins, nach

welchen Postkarten mit Antwort abgesandt werden
können, ist nunmehr auch Canada beigetreten. Das
Porto für derartige Postkarten beträgt 20 Pfennig.

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts.
Stephan.



Kirchliche Nachrichten.
Am Epiphaniasfeste

predian in der Schloßkirche:
Frühpredigt 672 Uhr: Herr Dialonus Krebs.
Amtspredigt 9 Uhr:

Ueberschär.
Nachmittags-Predigt 172 übt: Herr Propst
Thielmann.

Beichte 1/„9 llbr: Herr Diaionus Krebs.
Mittags 12 Uhr in der St. Saloatoriirche:

Herr Diakonus Krebs.
Wochenpredigtr

Donnerstag, den 10. Januar, früh 81/, Uhr:
Herr Propft Thielmann.

Montag. den 7. Januar, Abends 7 Uhr, in
der St. Salvatortircbe, Milsionsftunde:
Herr Superintendent U e b e r ich är.

Amtswocbe: Herr Diakonus Krebs.

Submission  
Die Lieferung der für die hiesigen

Garnisons Anstalten im Etatsjahre
1884/85 erforderlichen

102 cbm liefern Klobenholz nnd
227,500 kg Steiniohlen

soll am 12. Januar 1884,
Vormittags 11 Uhr,

im Geschäftslokal der unterzeichneten
Verwaltung verdungen werden. Die
Bedingungen hierzu liegen daselbst ans
und müssen vor Abgabe der Offerten
vonden Unternehmungslustigen eingesehen
und unterfchrieben werden.

Oels, den 28. December 1883. ·

Königliche Garnisonorrwaltung
 

 

Herr Superintendent

lichen (an den Namen bestimmter

bei der hiesigen Fürstenthums-Land
in der Zeit vom

stattfinden wird.

Bekanntmarhung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Aus-

reichung der Zinskupons VII. Periode zu den Schlesischen altlandschaft-
Güter lautenden) Pfandbriefe, und

einer neuen Kuponsreihe nebst Talons zu den Pfandbriefen Littera C.
schaft im Landschastshause zu Oels

28. Januar 1884 bis zum 29. Februar 1884
an allen Wochentagen Vormittags von 8——12 Uhr

Die Formulare zu vorschriftsmäßigen Verzeichnissen der Pfandbriefe,
beziehungsweise Talons werden vom 15. Januar 1884 ab in unserem
Kassenlokale unentgeltlich verausgabt.

Oels, den 21. Dezember 1883.

fiele-3110000)“ ctlitrftrnlyama-Landschalt-
von Uthmann.

Rübenschnilzel
.. osferiren

Neugebaur & WiIKe.
Orts. Comptoir Schloß- nnd Herrenstrafzen-Erke.
 

_ Aus dem diesjährigen Schlage
wird während der Monate Januar
und Februar

Vauholz
in jeder Stärke verkauft.
Wirthskhaflgsslmt soguslawilz

Formnlare 
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Einen Viehwiirter
für hiesigen Kuhstall sucht bei gutem
Lohn bald

das WirthschastssAmt Neustradam
bei Eisenbahnstation Stradam.
Berücksichtigt werden nur solche,

welche bereits gleiche Stellung vorher
hatten.

Elias Mirthschaftr-Kmt

der Bedienung zu machen hat und gute
Zeugnisse
kommen bei

ur Gemeinde-Rechnung
sind in der Herzoglichen Hofbuchdruckerei
Von A. Ludwig in Oels zu haben.

Nindleder
und Kalbfelle -
kaufen stets und zahlen immer die
höchsten Preise «

C. Phllipp öd Sohn,
Ledersabrit

OelLMagazinstraße Nr. 4.
Ein verheiratheter

Gemüsegärtner,
besitzt, findet bald Unter-

Dom. Prietzen bei Bernftadt.
  Neustradam. empfiehlt A. Dachsle Buchdruckerei.
W Lehrverträae A

-An- und Abmelde
Befrheinignngeu

sind vorräthig in der Herzoglichen Hof-
buchdruckerei von A. Ludwig in Oels.
Auflaae 315.000; das verbreitetste

aller deutlcben Blätter überhaupt

außerdem erscheinen Uebersetzungen

in drei-sehn fremden Sprachen.

·— Die Modenwelt.
Jlluftrirte Zeitung für

Totlette und Handarbeiten.
Alle 14 Tage eine Num-

 

 

 

 

 

 

 

mer. Preis vierteljährlich
M.1,25=75Kr. Jahr-
lich erscheinen:
24 Nummern mit Tof-

letten und Handarbeiten,
enthaltend gegen 2000 Ab-

‚ bildungenmitBefchreibung,
welche das ganze Gebiet

der Garbekae YUV Leibwälche für Damen,
Mädchen und Einüben, wie für das zartere
Kindesalter Umfassem ebenso die Leibwäsche
für Herren nnd die Bett- und Tischwäsche 2c.,
wie die Handarbeiten in ihrem ganzen Umfange

l2 Beilagen mit etwa 2l0 Schnittmnftern
für alle Gegenstände der Garderobe und etwa
400 Muster-Vorzeichnunaen für Weiß- und
Buntfiickerei, Namens-Cbtffren 2c.
Abonnements werden jederzeit angenommen

bei allen Buchhandlungen und Poftanftalten.
—- Probe-Nummern gratis und franco durch
die Expedition, Berlin W, Potsdamer Str. 3.
Wien l. Operngasse 3.

M Lehrling M
gesucht. Carl Philipp junior,

Lederhandlung. 


